
VEREINBARUNG

zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Mehrzweckfahrzeug 3 (MZF 3)

gemäß Technischer Richtlinie Nr. 5 Rheinland-Pfalz
im Wege einer gemeinsamen Ausschreibung

zwischen dem

Landkreis Bad Kreuznach
vertreten durch Landrätin Be+tina Dickes

Kreisverwaltung
Salinens+raße 47, 55543 Bad Kreuznach

(nachfolgend als „Landkreis" bezeichnet)

und der

Verbandsgemeinde Kirner-Lond
vertreten durch Bürgermeister Thomas Jung

Bahnhofstroße 31, 55606 Kirn

und der

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
vertreten durch Bürgermeister Uwe Engelmann

Bahnhofstraße 6, 55566 Bad Sobernheim

(nachfolgend als „Verbandsgemeinde" bezeichnet)
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00 Präambel

Der Landkreis und die Verbandsgemeinden wollen gemeinsam baugleiche
Mehrzweckfahrzeuge (Größe 3) beschaffen. Durch die gemeinsame Beschaf-
fung ist eine einheitliche Ausstattung gegeben. Außerdem wird eine Kostener-
sparnis erwartet. Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien folgende Ver-

einbarung:

01 Vereinbarungsgegenstand

Gegenstand der Vereinbarung ist die Durchführung einer gemeinsamen Aus-
schreibung zur Beschaffung von 6 Stück MZF 3 nach Technischer Richtlinie Nr.
5 Rheinland-Pfalz, DIN 14502, DIN EN 1846 und DIN EN 1846-1.

02 Ausschreibung

Der Landkreis wird mit der Federführung und Vorbereitung der Durchführung
des Vergabeverfahrens der zu beschaffenden Mehrzweckfahrzeuge Größe 3

nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen beauftragt:

Die Ausschreibungsun+erlagen sind inhaltlich unter allen Vertragspartnern ab-
zustimmen und durch den Landkreis zu erstellen.

Das zur Ausschreibung erforderliche Leis+ungsverzeichnis wird von dem Land-

kreis (Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdiens+behörde) erstellt und mit
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den Verbandsgemeinden abgestimmt. Das Leistungsverzeichnis ist durch die
Verbandsgemeinden schriftlich zu bestätigen und bindend.

Der Landkreis koordiniert die gemeinsame Ausschreibung und übernimmt die
Verpflichtung, über alle die gemeinsame Ausschreibung betreffenden Fragen
rechtzeitig und umfassend zu informieren.

Die Ausschreibung erfolgt in Losen für Fahrgestell und Aufbau sowie für die
Beladung. Der Landkreis weist in der Ausschreibung auf die verschiedenen

Vereinbarungspartner (Verbandsgemeinden) hin.

Der Landkreis ist berechtigt, sich zur verfahrensmäßigen Durchführung der
Ausschreibung bzw. derVergabevorbereitung Dritter zu bedienen. Die Durch-

führung der Ausschreibung und aller damit verbundenen Veröffentlichungen
obliegt dem Landkreis (Vergabesteltej. Insbesondere die Veröffentlichung er-
folgt ausschließlich in den vorgeschriebenen Medien; darüber hinaus wird
keine anderweitige Veröffentlichung durchgeführt.

03 Finanzierung der Beschaffung

Die Verbandsgemejnden haben vorAusschreibungsbeginn die Finanzierung
der Maßnahme sicherzustellen und gegenüber dem Landkreis zu dokumentie-

ren. Die haushaltsmäßige Verfügbarkeit der Mittel in 2022 bzw. der Verpflich-
tungsermäch+igungen sowie die Zustimmung des für die Beschaffung zustän-
digen Organs sind zu belegen.

Ab der Un+erzeichnung dieser Vereinbarung sind folgende Fahrzeuge ge-

plant:

Für das Jahr 2022 ist die Beauftragung von 6 MZF 3 verbindlich:
Landkreis: 4 Stück MZF 3

Verbandsgemeinde Kirner-Land: 1 Stück MZF 3

Verbandsgemeinde Nahe-Gtan 1 Stück MZF 3

04 Zuschlag

Die abgegebenen Angebote werden durch den Landkreis geprüft. Die Prü-
fung erfolgt durch den Landkreis (Vergabestelle).

Der Landkreis nimmt eine fach+echnische Erstbewertung der erteilten Bie+er-
angebote vor und erstellt einen Vergabevorschlag. Anschließend erfolgt eine
Abstimmung dieser Wertung zu einem gemeinsamen Entscheidungsvorschlag
mit dem Ver+ragspartner.

Die Vergabe wird gemäß den geltenden Vergabevorschriften sowie den
Dienstanweisungen des Landkreises von dieser vorbereitet. Die Entscheidung
der Vertragspartner über den Zuschlag muss aus vergaberechtlichen Grün-
den an den Bieter erfolgen, der das wirtschaftlichste Angebot im Sinne der
einschlägigen vergaberech+lichen Bestimmungen abgegeben hat.
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Der Landkreis wird bevollmächtigt den Zuschlag entsprechend der Zu-
schlagsen+scheidung der Vertragspar+ner zu erteilen.

Sofern die vergaberechtliche Prüfung einen Aufhebungsgrund ergibt, wird die
Aufhebung in Abstimmung mit den Vertragspartnern durch den Landkreis
durchgeführt.

Der Landkreis bearbeitet Rügen und Vergabebeschwerden, soweit diese vor
der Vergabe entstehen

05 Beauftragung

Die Verbandsgemeinden stellen sicher, dass die Beauf+ragungen aus der
gemeinsamen Ausschreibung mit dem Landkreis unverzüglich und in eigenem
Namen erfolgen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Auftragssumme einen
geplanten Finanzrahmen überschreitet.

06 Projektbeauftragter

Der Landkreis und die Verbandsgemeinden haben jeweils einen Projektbeauf-
fragten zu benennen, der insbesondere auch Ansprechpartner für die Liefe-

ran+en (z. B. Aufbaubesprechung) ist.

07 Kosten

Kosten für das Vergabeverfahren werden nicht erhoben. Kosten für die Aus-

schreibungsun+erlagen entstehen ebenfalls nicht.

08 Abnahme der Leistungen

Die Abnahme derausgeschriebenen und beauftragten Leistungen erfolgt
getrennt für die jeweiligen Fahrzeuge und Beladungen durch den Landkreis
und die Verbandsgemeinden in eigener Zuständigkeit. Die Verbandsgemein-
den haben insbesondere alle im Zusammenhang mit der Abnahme des Fahr-
zeugs erforderlichen Bestätigungen und Genehmigungen eigenverantwort-
lich durchzuführen. Eine Terminkoordinierung bleibt hiervon unberührt. Der
Landkreis übernimmt keine Gewährleistung.

09 Zahlungen

Alle Zahlungen sind durch die Verbandsgemeinden für seine von ihm beauf-

fragten Leistungen unter Beachtung der Ausschreibungsbedingungen an die
Auftragnehmerzu leisten. Eine Vorfinanzierung durch den Landkreis für Leis-

tungen anderer Vertragspartner erfolgt nicht.

10 Haftung

Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung besteht ein vorver+ragliches Ver-
trauensverhältnis zwischen den Auftraggebern und den Bietern, dass das
Vergabefahren nach den maßgeblichen Bestimmungen abgewickelt wird.
Bei einer schuldhaften Verletzung dieser Pflichten durch einen Vertragspartner
hat dieser die übrigen Vertragspartner von den aus seiner Pflich+verletzung
resultierenden Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüchen Dritter freizu-
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